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Armeelogistikcenter Othmarsingen; GEP-Massnahmen (Sanierung Abwasserleitun-
gen)
VORPRÜFUNG

Sehr geehrte Frau Brunner

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2021 haben Sie das erwähnte Vorhaben zur Vorprüfung nach 
Art. 7 Abs. 2 der militärischen Plangenehmigungsverordnung (MPV; SR 510.51) eingereicht.

Wir stellen dazu Folgendes fest:

I. Sachverhalt
Im Rahmen des Generellen Entwässerungsplans (GEP) des Armeelogistikcenters (ALC) Oth-
marsingen wurden Massnahmen definiert, welche für eine gesetzeskonforme Entwässerung 
und für einen störungsfreien Betrieb notwendig sind. Vorliegend sollen die Abwasserleitungen 
und Schächte auf dem Areal des ALC Othmarsingen saniert werden. Weiter soll die Schieber-
steuerung beim bestehenden Ölabscheider aus der Loge bedienbar gemacht und der Ölab-
scheider überprüft und der Zustand aufgenommen werden.
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II. Erwägungen

1. Zuständigkeit / Verfahren
Das Vorhaben ist militärisch begründet, weshalb die MPV anwendbar und das Generalsekre-
tariat VBS (Genehmigungsbehörde) für die Beurteilung zuständig ist (Art. 1 Abs. 1 und 2 Bst. 
b und d, Art. 2 MPV).
Mit den vorgesehenen GEP-Massnahmen wird das bestehende Entwässerungssystem nicht 
verändert. Das Vorhaben berührt keine schutzwürdigen Interessen der Raumordnung, Umwelt 
oder Dritter und ist deshalb unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erwägungen genehmi-
gungsfrei nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a und b MPV.
2. Genereller Entwässerungsplan (GEP)
Die Projektleiterin hat die Schnittstellen zwischen der bundeseigenen Entwässerung und der-
jenigen der Gemeinde Othmarsingen zu definieren und mit den zuständigen Stellen des Kan-
tons zu koordinieren. Die Gesuchstellerin hat die kantonalen Richtlinien, wie auch das kom-
munale Baugesetz zu berücksichtigen. Den zivilen Fachbehörden ist frühzeitig Gelegenheit zu 
geben, sich zu den gewässerspezifischen Plänen der GEP-Massnahmen zu äussern. Ein 
Nachweis wie zum Beispiel ein Protokoll oder eine Bestätigung über die erfolgte Koordination 
ist der Genehmigungsbehörde zur Kenntnisnahme zuzustellen. Das Kompetenzzentrum 
(KOMZ) Wasser des VBS unterstützt die Projektleiterin bei der Bereinigung mit den kantonalen 
und kommunalen Behörden.
3. Gewässerschutz
Wer in einem gemäss Art. 29 Abs. 1 Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) be-
sonders gefährdeten Bereich Anlagen ändert oder Tätigkeiten ausübt, die eine Gefahr für Ge-
wässer darstellen, muss die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutz der 
Gewässer treffen (vgl. Art. 31 GSchV).
Die vorgesehenen Instandhaltungsarbeiten tangieren teilweise den Gewässerschutzbereich 
Au. Für die Ausführungsphase sind die notwendigen Schutzmassnahmen zu definieren und 
umzusetzen. Das Kompetenzzentrum (KOMZ) Wasser des VBS ist für die weitere Planung 
beizuziehen.

III. Entscheid

Im Sinne der Erwägungen wird festgestellt:
1. Das Vorhaben ist in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a und b MPV genehmigungsfrei.
2. Die Projektleiterin trägt die Verantwortung für die gesetzeskonforme Umsetzung 

des Vorhabens.
3. Der Baubeginn und -abschluss sind der Genehmigungsbehörde und der Gemeinde Oth-

marsingen schriftlich anzuzeigen. Die Genehmigungsbehörde behält sich eine Baustel-
lenkontrolle vor.

4. Nachträgliche Projektanpassungen sind der Genehmigungsbehörde anzuzeigen. Sie 
überprüft, ob die Voraussetzungen von Art. 5 MPV nach wie vor gegeben sind und ordnet 
allenfalls ein Plangenehmigungsverfahren an.

Freundliche Grüsse

Michael Joggi
Chefin Plangenehmigungen und Immobilien
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z K an:
 armasuisse Immobilien, SIP (christoph.goessi@ar.admin.ch)
 armasuisse Immobilien, UNS (markus.jauslin@ar.admin.ch)
 ASTAB, Immo V (andreas.kobelt@vtg.admin.ch)
 Chef ALC Othmarsingen (urs.lustenberger@vtg.admin.ch)
 Gemeinde Othmarsingen (nicole.wernli@othmarsingen.ch; hans.raetzer@othmarsin-

gen.ch)
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